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 Veröffentlicht am 14.06.2000

Rechtssatz

Dem Berufungswerber wurde zur Last gelegt, als Geschäftsführer einer GmbH in R. dafür verantwortlich zu sein, dass

das Produkt 100% reines steirisches Kürbiskernöl "an die Z. Zentrale geliefert wurde", ohne dass sämtliche

Kennzeichnungselemente nach der NährwertkennzeichnungsV vorhanden waren. Wird jedoch als Art des

Inverkehrbringens das Liefern (von Kürbiskernöl an die Z. Zentrale) genannt, muss zur Umschreibung des Tatortes

auch angeführt sein, von wo aus die Lieferung erfolgt sei. Dies ist aus der dargestellten Tatbeschreibung nicht

ersichtlich.

Schlagworte

in Verkehr bringen liefern Lebensmittel Tatort Konkretisierung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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